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jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Fe-
rien) und nach Vereinbarung

Büro:Rathaus, Raum 801
Telefon� 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet:www.fdp-
bornheim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon� 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon� 02227 / 912070
Fax: 02227 / 8199713
E-Mail: jenneberg
@googlemail.com

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de
Internet:www.gruene-
fraktion-bornheim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten
re gel mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde für
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in der Regel jeden
1. und 3. Donnerstag im Mo-
nat ab 16 Uhr.
Bitte vorher anmelden unter
Telefon 0 22 22 / 945 - 101.

24 Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversorung,
Abwasserbeseitung und Stra-
ßenbeleuchtung
Telefon� 02227 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter
www.bornheim.de

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Störungsmeldung 

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon� 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon �0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag     08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag            08:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 10:00 -16:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 10:00 - 13:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung
Gewerbegebiete und Gewerbegrundstückskauf: Joachim Strauß
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim 
Telefon� 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Betriebserweiterungen und -umsiedlungen, Standortsuche, 
Informationen zum Wirtschaftsstandort Bornheim:
Sebastian Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim 
Telefon� 02222 / 945-339 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

Ausschreibungen der Stadt Bornheim
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie 
unter www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen,
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, � 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr, Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr, Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr, Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag      10:00 - 22:30 Uhr, gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr, Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna

der Energieagentur Rhein-Sieg
in Kooperation mit der Verbraucher-
zentrale kostenlose offene Sprech-
stunde im Rathaus, Raum 901, am
Donnerstag, 20.2., 14.00-17.30 Uhr
Auskunft bei der Stadt Bornheim:
Manuela Domschat
Telefon � 0 22 22 / 945 - 307
energieberatung@stadt-bornheim.de

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

12. Februar 2014
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Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften
Dienstag, 18.02.2014, 18:00 Uhr

Stadtrat
Mittwoch, 19.02.2014, 18:00 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Mittwoch, 12.03.2014, 18:00 Uhr

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Donnerstag, 13.03.2014, 18:00 Uhr

Die nächsten Sitzungen

Die Sitzungen sind öffentlich und finden im Ratssaal des
Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim,
statt. Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungs-
unterlagen) gibt es auf der Internetseite der Stadt Bornheim
direkt unter session.stadt-bornheim.de.

Bürgerbüro
Wartezeiten vermeiden
und Termin vereinbaren
unter Telefon 
0 22 22 / 945-181 o. -182

Sitzung des Rates der Stadt Bornheim am Mittwoch, 19.02.2014, 

18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2

Öffentliche Sitzung
1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin
2 Einwohnerfragestunde
3 Einführung und Verpflichtung eines Ratsmitgliedes

096/2014-1
4 Vorstellung der Sanierungsplanung für den Ratstrakt 

im Rathaus 095/2014-6
5 Wahl des Integrationsrates 2014 091/2014-5
6 Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates 

der Stadt Bornheim 097/2014-5
7 Bebauungsplan Bo 21, 2. Änderung in der 

Ortschaft Bornheim; Beschluss zu den Stellungnahmen 
aus der Offenlage und Beschluss zur erneuten Offenlage
(VPLA 18.02.2014) 087/2014-7

8 Energievertrieb und -erzeugung in einer 
Stadtwerkeorganisation 033/2014-2

9 Wahl zur Vertretung der Stadt Bornheim in der 
Gesellschafterversammlung der Stromnetz GmbH & 
Co. KG 075/2014-2

10 Wahl zur Vertretung der Stadt Bornheim im 
Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG

074/2014-2
11 Wahl zur Vertretung der Stadt Bornheim in der 

Gesellschafterversammlung der Gasnetz GmbH & 
Co. KG 077/2014-2

12 Wahl zur Vertretung der Stadt Bornheim im 
Aufsichtsrat der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG

076/2014-2

13 Ergänzungswahlen zu verschiedenen Ausschüssen
089/2014-1

14 Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
063/2014-2

15 Antrag der Fraktion UWG/Forum vom 27.01.2014 betr. 
Resolution zur Änderung der Gemeindehaushalts-
verordnung 098/2014-2

16 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen 
aus vorherigen Sitzungen

17 Anfragen mündlich

Nicht öffentliche Sitzung
18 Mitteilung betr. Vergaben zwischen 25.000 € und 

50.000 € brutto vom 01.01. bis 24.01.2014 039/2014-1
19 Vergabe der Architektenleistungen zur Sanierung 

Ratstrakt des Rathauses Bornheim 073/2014-6
20 Vergabe der Architektenleistungen zur Erweiterung der

Kindertagesstätte Bornheim Walberberg - 
Margaretenstraße 10 078/2014-6

21 Sachstandsbericht zur Umsetzung der Konzessionie-
rungsentscheidungen Strom und Gas 072/2014-2

22 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen 
aus vorherigen Sitzungen

23 Anfragen mündlich

Bornheim, den 06.02.2014
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Am Mittwoch, 19.02.2014, 18:00 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2, die nächste Sitzung des Rates der
Stadt Bornheim mit folgender Tagesordnung statt: 

TOP Inhalt Vorlage Nr. TOP Inhalt Vorlage Nr.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan He 13 in der Ortschaft
Hersel / 1. Änderung und Erweiterung / Öffentliche Auslegung

Bekanntmachung

Gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414)
in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Born-
heim am 30.01.2014 beschlossen, den Entwurf der 1. Ände-
rung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes He 13 in der Ortschaft Hersel öffentlich auszulegen.
Der Bereich der 1. Änderung und Erweiterung liegt nördlich der
Bierbaumstraße.

Die Bebauungsplanänderung- und Erweiterung wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung
einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Bebauungsplanän-
derung- und Erweiterung mit Begründung erfolgt in der Zeit

vom 20.02.2014 bis 19.03.2014 einschließlich

bei der Stadtverwaltung Bornheim, Fachbereich 7, -Stadtplanung
und Grundstücksneuordnung-, auf dem Flur zwischen Zimmer
407 – 414, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, während der Be-
suchszeiten für Offenlagen:

Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr.

Auskünfte erhalten Sie in Zimmer 405, 407, 409, 411 und 414.
Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter
www.bornheim.de eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der
weiteren Beschlussfassung über die Bebauungsplanände-
rung- und Erweiterung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig,
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Über die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen entschei-
det die Stadt Bornheim und teilt das Ergebnis mit.

Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Änderungs- und
Erweiterungsbereich grob darstellt, wird hingewiesen.

Bornheim, den 03.02.2014
Stadt  Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister
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verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

12. Februar 2014

Bebauungsplan Bo 23 in der Ortschaft Bornheim / 
Öffentliche Auslegung

Bekanntmachung
Gemäß  § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der
derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Bornheim am
30.01.2014 beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes Bo
23 in der Ortschaft Bornheim für die Dauer eines Monates öffent-
lich auszulegen. 
Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, die Plangebietsgrenzen im
nördlichen Geltungsbereich geringfügig zu verschieben.
Das Plangebiet liegt in der Ortschaft Bornheim südlich des Frei-
bades zwischen der König-straße, Rilkestraße und dem Alfterer-
Bornheimer Bach.
Als verfügbare Umweltinformation liegt der Umweltbericht incl.
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung vor, mit Beschreibung und Be-
wertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft und
Klima, Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter.
Eingeflossen in den Umweltbericht sind eine artenschutzrechtli-
che Vorprüfung, in der Lebensraumpotentiale abgeschätzt sowie
mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände (insbeson-
dere die Betroffenheit von Fledermäusen und Vögeln) bewertet
wurden und eine Schalltechnische Untersuchung zur Klärung
der Belange des Immissionsschutzes hinsichtlich des Verkehrs-
lärms von der Königstraße. Des weiteren liegen noch umweltbe-
zogene Stellungnahmen von Bürgern, Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange zu den Schutzgütern Pflanzen,
Wasser, Boden und Mensch vor.
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Bo 23
in der Ortschaft Bornheim mit Begründung und den umweltbezoge-
nen Informationen und Stellungnahmen erfolgt in der Zeit

vom 20.02.2014 bis 19.03.2014 einschließlich
bei der Stadtverwaltung Bornheim, Fachbereich 7, -Stadtplanung
und Grundstücksneuordnung-, auf dem Flur zwischen Zimmer
407 – 414, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, wäh-rend der Be-
suchszeiten für Offenlagen:
Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr.
Auskünfte erhalten Sie in Zimmer 405, 407, 409, 411 und 414.
Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter
www.bornheim.de eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen können bei der weiteren Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht

werden können.
Über die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen entschei-
det die Stadt Bornheim und teilt das Ergebnis mit.
Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Planbereich grob
darstellt, wird hingewiesen.

Bornheim, den 03.02.2014
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim 
in der Ortschaft Bornheim / Öffentliche Auslegung

Bekanntmachung
Gemäß  § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der
derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Bornheim am
30.01.2014 beschlossen, den Entwurf der 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes in der Ortschaft Bornheim für die Dauer ei-
nes Monates öffentlich auszulegen. 
Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, die Plangebietsgrenzen im
nördlichen Geltungsbereich geringfügig zu verschieben.
Das Plangebiet liegt in der Ortschaft Bornheim südlich des Frei-
bades zwischen der Königstraße, Rilkestraße und dem Alfterer-
Bornheimer Bach.
Als verfügbare Umweltinformation liegt der Umweltbericht incl.
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung vor, mit Beschreibung und Be-
wertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft und
Klima, Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter.
Eingeflossen in den Umweltbericht sind eine artenschutzrechtli-
che Vorprüfung, in der Lebensraumpotentiale abgeschätzt sowie
mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände (insbeson-
dere die Betroffenheit von Fledermäusen und Vögeln) bewertet
wurden und eine Schalltechnische Untersuchung zur Klärung
der Belange des Immissionsschutzes hinsichtlich des Verkehrs-
lärms von der Königstraße. Des weiteren liegen noch umweltbe-
zogene Stellungnahmen von Bürgern, Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange zu den Schutzgütern Pflanzen,
Wasser, Boden und Mensch vor.
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 3. Änderung des
Flächennutzungsplanes mit Begründung und den umweltbezo-
genen Informationen und Stellungnahmen erfolgt in der Zeit

vom 20.02.2014 bis 19.03.2014 einschließlich
bei der Stadtverwaltung Bornheim, Fachbereich 7, -Stadtplanung
und Grundstücksneuordnung-, auf dem Flur zwischen Zimmer
407 – 414, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, während der Be-
suchszeiten für Offenlagen:
Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr.
Auskünfte erhalten Sie in Zimmer 405, 407, 409, 411 und 414.
Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter
www.bornheim.de eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der weiteren
Beschlussfassung über die Flächennutzungsplanänderung un-
berücksichtigt bleiben. 
Über die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen entschei-

det die Stadt Bornheim und teilt das Ergebnis mit.
Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Änderungsbereich
grob darstellt, wird hingewiesen.

Bornheim, den 03.02.2014
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister
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